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(54) Taschenlampe

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Taschen-
lampe mit einem Gehäuse (2), einer Lichtquelle (3) und
einer in einem Lampenkopf (4) angeordneten Vorsatz-
optik (5), wobei der Lampenkopf (4) gegenüber der Licht-
quelle (3) längsaxial verschiebbar ist. Um eine fokussier-
bare Taschenlampe zu schaffen, die mit einer Hand fo-
kussiert werden kann und für deren Montage nur eine

geringe Anzahl von Teilen benötigt wird, wird erfindungs-
gemäß vorgeschlagen gehäuseseitig und lampenkopf-
seitig korrespondierende Anschläge (8,13) auszubilden,
so dass der Lampenkopf (4) mit dem Gehäuse (2) ver-
liersicher verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ta-
schenlampe mit einem Gehäuse, einer Lichtquelle und
einer in einem Lampenkopf angeordneten Vorsatzoptik,
wobei der Lampenkopf gegenüber der Lichtquelle
längsaxial verschiebbar ist.
[0002] Fokussierbare Taschenlampen der eingangs
genannten Art sind prinzipiell nach dem Stand der Tech-
nik bekannt. Beispielsweise wird in der DE 203 08 739
U1 eine Taschenlampe mit einer an der Stirnseite ange-
ordneten Sammellinse, einer Lichtquelle und einem zwi-
schen der Sammellinse und der Lichtquelle angeordne-
ten, teilweise lichttransparenten Bildträger beschrieben.
Um eine Projizierung des Bildes zu ermöglichen, ist der
Bildträger in einer längsaxial beweglichen Schiebehülse
angeordnet, mit derer längsaxialen Verschiebung so-
wohl der Abstand der Lichtquelle zur Sammellinse als
auch der Abstand des Bildträgers zur Sammellinse ver-
änderbar ist. Zur verschiebbaren Lagerung des Bildträ-
gers sind neben dem Lampenkopf und dem Gehäuse
mindestens drei weitere Verbindungselemente vorgese-
hen, nämlich ein Adapter, eine Führungshülse und eine
Schiebehülse, so dass insbesondere die Montage der
Taschenlampe relativ aufwendig ist.
[0003] Darüber hinaus sind Taschenlampen bekannt,
bei denen zur Fokussierung des emittierten Lichts der
Lampenkopf mit einem hierin gelagerten Reflektor und
das Gehäuse mit der Lichtquelle über eine Gewindever-
bindung so miteinander verbunden sind, dass der Re-
flektor und die Lichtquelle durch eine Drehbewegung re-
lativ zueinander verschoben werden können. Diese Aus-
führungsform hat jedoch den Nachteil, dass zur Fokus-
sierung stets zwei Hände benötigt werden, wobei mit ei-
ner Hand das Gehäuse festgehalten und mit der anderen
Hand der Lampenkopf gedreht wird oder umgekehrt.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine fokussierbare Taschenlampe zu schaffen,
die mit einer Hand fokussiert werden kann und für deren
Montage nur eine geringe Anzahl von Teilen benötigt
wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Taschenlampe
nach Anspruch 1 gelöst, an der erfindungsgemäß ge-
häuseseitig und lampenkopfseitig korrespondierende
Anschläge ausgebildet sind, so dass der Lampenkopf
mit dem Gehäuse verliersicher verbunden ist. Hierdurch
wird eine äußerst kompakte Bauform geschaffen, die
schnell montierbar ist, so dass Montagekosten reduziert
werden. Ferner können beschädigte Komponenten
schnell und einfach ausgetauscht werden.
[0006] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen werden
im Folgenden sowie in den Unteransprüchen beschrie-
ben.
[0007] Nach einer ersten Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass der gehäuseseitige Anschlag auf einer Ring-
hülse ausgebildet ist, die mit dem Gehäuse verbunden
ist. Im einfachsten Fall ist hierzu eine Gewindeverbin-
dung vorgesehen, so dass die Ringhülse auf das Gehäu-

se aufgeschraubt werden kann. Alternativ hierzu ist auch
eine Flanschverbindung oder eine andere lösbare Ver-
bindung vorstellbar. Eine derartige Hülse lässt sich leicht
herstellen und ist demnach kostengünstig zu erhalten.
Zudem ergibt sich durch die Anordnung des Anschlags
auf der Ringhülse der Vorteil, dass das Gehäuse für ver-
schiedene Ausführungsformen von Taschenlampen ver-
wendbar ist, was zumindest dann nicht der Fall wäre,
wenn ein Anschlag auf dem Gehäuse ausgebildet wäre.
[0008] Die Ringhülse dient dabei nicht nur als Träger
eines Anschlags, sondern ist vielmehr auch als Befesti-
gungsmittel für die Lichtquelle ausgebildet. Hierzu ist vor-
zugsweise die Lichtquelle auf einem scheibenförmigen
Halter befestigt, der von der Ringhülse am Gehäuse ge-
halten wird.
[0009] Ferner ist bevorzugt ein äußeres Führungsele-
ment vorgesehen, das auf dem Gehäuse oder der Ring-
hülse angeordnet ist, wobei der Lampenkopf zweiteilig
ausgebildet ist und im zusammengebauten Zustand den
gehäuseseitigen Anschlag derart umgreift, dass der
Lampenkopf verliersicher mit dem Gehäuse verbunden
ist. Dabei dient das Führungselement dazu, dass der
Lampenkopf nur verschoben werden kann, wenn auf die-
sen eine einen Schwellwert übersteigende Kraft ausge-
übt wird, denn nur dann wird die Reibungskraft zwischen
dem Führungselement und dem Lampenkopf überwun-
den. Bei einer Ausführungsform, bei der das Führungs-
element auf der Ringhülse angeordnet ist, ergibt sich
analog der Vorteil, dass das Gehäuse für verschiedene
Taschenlampen verwendet werden kann. Allerdings
kann das Führungselement auch auf dem Gehäuse an-
geordnet sein. Es ist auch möglich mehrere Führungs-
elemente zu verwenden, die dann mit der Ringhülse und/
oder mit dem Gehäuse verbunden sind.
[0010] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass der Lampenkopf ein vorde-
res und ein hinteres Teil besitzt, wobei die Vorsatzoptik
mit dem vorderen Teil verbunden ist und der lampen-
kopfseitige Anschlag am hinteren Teil ausgebildet ist.
Ferner besitzen beide Teile des Lampenkopfes korre-
spondierende Gewindeabschnitte, wobei zur verliersi-
cheren Verbindung das hintere Teil von hinten über das
Gehäuse geführt wird und der vordere Teil auf das hintere
Teil aufgeschraubt werden. Alternativ hierzu können die
Teile des Lampenkopfes auch durch eine Flanschver-
bindung oder einer anderen lösbaren Verbindung mitein-
ander verbunden sein. Dabei können die Teile auch aus
zwei schalenförmigen Teilen bestehen, die nicht in axia-
ler Richtung, sondern in radialer Richtung zusammen-
gefügt werden. Bei dieser Ausgestaltung sind Teile des
Lampenkopfes vorzugsweise durch eine Flanschverbin-
dung verbunden. Eine solche Ausgestaltung bietet sich
insbesondere dann an, wenn das Gehäuse so ausge-
staltet ist, dass das hintere Teil nicht über das Gehäuse
geführt werden kann, was beispielsweise bei besonders
dicken und stabilen Taschenlampengehäusen vorkom-
men kann.
[0011] Der Lampenkopf weist vorzugsweise eine zy-
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lindrische Führungsfläche auf, die in Anlage mit dem
Führungselement ist. Bei anders ausgestalteten Füh-
rungselementen oder bei einer Mehrzahl von vorgese-
henen Führungselementen ist die Anordnung der Füh-
rungsflächen entsprechend anzupassen.
[0012] Als Führungselement bietet sich insbesondere
ein torus- oder ringförmiger O-Ring an, der vorzugsweise
aus einem elastischen Material, wie beispielsweise
Gummi, besteht. Hierbei dient das Führungselement
nicht nur zum verschiebbaren Halten des Lampenkop-
fes, sondern auch als Dichtung, so dass keine Schmutz-
partikel, wie beispielsweise Staub, in den Lampenkopf
eindringen können.
[0013] Nach einer weiteren Ausführungsform ist die
Lichtquelle eine LED und der Halter besitzt rückseitig
kreis- und ringförmige konzentrisch angeordnete elektri-
sche Kontaktflächen und eine ringförmige Anlagefläche,
die aus einem wärmeleitfähigen Material besteht und auf
einem sockelförmigen Absatz des Gehäuses anliegt. Die
Ausgestaltung der elektrischen Kontaktflächen eignet
sich besonders für solche Taschenlampen, bei denen
die Batterien in einer Batteriekartusche angeordnet sind.
Durch die Ausgestaltung einer wärmeleitfähigen Anlage-
fläche wird der gesamte Halter gekühlt, indem die Wärme
an das Gehäuse abgegeben wird, was die Haltbarkeit
der verwendeten Lichtquelle erhöht. Als bevorzugte Ma-
terialien eigenen sich hierzu insbesondere Aluminium,
Messing oder Kupfer.
[0014] Um eine besonders einfache, aber zugleich
auch stabile Befestigung des Halters zu schaffen, ragt
dieser um ein Maß aus dem Gehäuse heraus, so dass
der Halter mit der Ringhülse und dem Gehäuse form-
schlüssig verbunden ist.
[0015] Weitere bevorzugte Ausführungsformen sowie
konkrete Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung
werden im Folgenden anhand der Figuren beschrieben.
Es zeigen:

Fig. 1a und b: je eine schematische Darstellung einer
Taschenlampe im Querschnitt,

Fig. 1 c: die Seitenansicht einer Taschenlampe
und

Fig. 2a, b: ein Gehäuse mit einem Halter und ei-
ner Ringhülse.

[0016] Die Taschenlampe 1 besitzt im Wesentlichen
ein Gehäuse 2, eine Lichtquelle 3, einen Lampenkopf 4
und eine hierin gelagerte Vorsatzoptik 5, wobei die Licht-
quelle 3 auf einem scheibenförmigen Halter 6 befestigt
ist. Um den Lichtstrahl der Taschenlampe 1 fokussieren
zu können, ist die Vorsatzoptik 5 gegenüber der Licht-
quelle 3 verschiebbar gelagert. In Fig. 1 a ist dabei eine
Einstellung gezeigt, bei der die Vorsatzoptik 5 im Abstand
A zu dem Halter 6 und damit zu der Lichtquelle 3 ist. In
Fig.1 b hingegen liegt die Vorsatzoptik auf dem Halter 6
auf, so dass hier der geringstmögliche Abstand A zwi-

schen Halter 6 bzw. Lichtquelle 3 und Vorsatzoptik 5 dar-
gestellt ist.
[0017] Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird der Hal-
ter 6 von einer Ringhülse 7 an dem Gehäuse 2 gehalten,
so dass Ringhülse 7 und Gehäuse 2 eine formschlüssige
Verbindung bilden. Die Ringhülse 7 weist zudem einen
Anschlag 8 und ein Führungselement 9 auf, das vorlie-
gend ein torusförmiger O-Ring ist. Um den Lampenkopf
4 schiebbeweglich und verliersicher mit dem Gehäuse 2
zu verbinden, besitzt er ein vorderes Teil 10 und ein hin-
teres Teil 11. Beide Teile 10, 11 sind über ein (nicht dar-
gestelltes) Gewinde miteinander verbunden, wobei hier-
zu das hintere Teil 11 von hinten über das Gehäuse 2
und die Ringhülse 7 in Pfeilrichtung 12 geschoben wird.
Dabei wird die Schiebbewegung durch den auf der Hülse
7 ausgebildeten Anschlag 8 und den korrespondieren-
den am hinteren Teil 11 ausgebildeten Anschlag 13 be-
grenzt, womit der Lampenkopf 4 verliersicher mit dem
Gehäuse 2 verbunden ist. Um ein ungewolltes Verschie-
ben des Lampenkopfes 4 zu verhindern, ist das Füh-
rungselement 9 in Anlage mit einer Führungsfläche 14,
die am hinteren Teil 11 ausgebildet ist. Um das Führungs-
element 9 im Verschleißfall auszutauschen, muss ledig-
lich der Lampenkopf 4 auseinandergeschraubt werden
und das hintere Teil muss entgegen der Pfeilrichtung 12
soweit geschoben werden, bis das Führungselement 9
freiliegt und abgenommen werden kann.
[0018] Die fig. 2a und b zeigen eine Detailansicht des
Gehäuses 2 mit einem Halter 6 und einer Ringhülse 7,
wobei Fig. 2a eine Explosionsdarstellung ist. Das Ge-
häuse 2 besitzt zur Lagerung des Halters 6 einen sok-
kelförmigen Absatz 20, auf den der Halter 6 aufgelegt
wird. Stirnseitig ist ein Gewinde 21 angeordnet, so dass
die Ringhülse 7 mit einem korrespondierenden Gewinde
22 auf das Gehäuse 2 aufgeschraubt werden kann. Der
Halter 6 ist somit formschlüssig zwischen der Ringhülse
7 und dem Gehäuse 2 gelagert (Pfeil 23).
[0019] Zur Aufnahme des Führungselementes 9 ist auf
der Ringhülse 7 eine Ringnut 24 ausgebildet. Ferner
weist die Ringhülse 7 einen ebenfalls ringförmigen An-
schlag 8 auf, der im zusammengebauten Zustand einen
Anschlag für den Lampenkopf 4 bildet.

Patentansprüche

1. Taschenlampe mit einem Gehäuse (2), einer Licht-
quelle (3) und einer in einem Lampenkopf (4) ange-
ordneten Vorsatzoptik (5), wobei der Lampenkopf
(4) gegenüber der Lichtquelle (3) verschiebbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
gehäuseseitig und lampenkopfseitig korrespondie-
rende Anschläge (8, 13) ausgebildet sind, so dass
der Lampenkopf (4) mit dem Gehäuse (2) verliersi-
cher verbunden ist.

2. Taschenlampe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gehäuseseitige Anschlag (8) auf
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einer Ringhülse (7) ausgebildet ist, die mit dem Ge-
häuse (2) verbunden ist.

3. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (3)
auf einem scheibenförmigen Halter (6) befestigt ist,
der von der Ringhülse (7) am Gehäuse (2) gehalten
wird.

4. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch ein äußeres Führungsele-
ment (9), das auf dem Gehäuse (2) oder der Ring-
hülse (7) angeordnet ist, wobei der Lampenkopf (4)
zweiteilig ausgebildet ist und im zusammengebau-
ten Zustand den gehäuseseitigen Anschlag (8) der-
art umgreift, dass der Lampenkopf (4) verliersicher
mit dem Gehäuse (2) verbunden ist.

5. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lampenkopf
(4) ein vorderes und ein hinteres Teil (10,11) besitzt,
wobei die Vorsatzoptik (5) mit dem vorderen Teil (10)
verbunden ist und der lampenkopfseitige Anschlag
(13) am hinteren Teil (11) ausgebildet ist.

6. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass beide Teile (10,
11) des Lampenkopfes (4) korrespondierende Ge-
bindeabschnitte besitzen, wobei zur verliersicheren
Verbindung das hintere Teil (11) von hinten über das
Gehäuse (2) geführt wird und der vordere Teil (10)
auf das hintere Teil (11) aufgeschraubt wird.

7. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lampenkopf
(4) eine zylindrische Führungsfläche (14) aufweist,
die in Anlage mit dem Führungselement (9) ist.

8. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsele-
ment (9) ein torus- oder ringförmiger O-Ring ist, der
vorzugsweise aus einem elastischen Material be-
steht.

9. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (3)
eine LED ist und der Halter (6) rückseitig kreis- und
ringförmige konzentrisch angeordnete elektrische
Kontaktflächen und eine ringförmige Anlagefläche
besitzt, die aus einem wärmeleitfähigen Material be-
steht und auf einem sockelförmigen Absatz (20) des
Gehäuses (2) anliegt.

10. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Halter (6) um
ein Maß aus dem Gehäuse (2) herausragt, so dass
der Halter (6) mit der Ringhülse (7) und dem Gehäu-
se (2) formschlüssig verbunden ist.
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